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Bei Anträgen auf Verleihung von Namen lebender deut
scher Persönlichkeiten ist, wie unter Abschnitt I Ziffern 4 
und 5 angegeben, zu verfahren.

IV.
Die Genehmigung ist in Form einer Urkunde zu erteilen. 

Für alle bisher erteilten Genehmigungen auf Namensver
leihung kann auf Antrag eine Urkunde von der jetzt zu
ständigen Stelle ausgestellt werden. Hierfür ist das Geneh
migungsschreiben vorzulegen.

V.
Diese Richtlinien heben alle entgegenstehenden Bestim

mungen auf.
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